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Beschlussprotokoll der 
Einwohnergemeindeversammlung 

Montag, 24. April 2023 
20:00 – 21:10 Uhr 

Anwesend: 121 Stimmberechtigte 
  5 Gäste 

Traktanden 

1. Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24.
November 2022

://: Das Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24.
November 2022 wird mit 119 : 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen genehmigt.

2. Totalrevision Abfallreglement – Beschlussfassung

://: Mit 116 : 0 Stimmen bei 5 Enthaltungen wird die Totalrevision des
Abfallreglements beschlossen.

3. Teilrevision Reglement über die Feuerungskontrolle - Beschlussfassung

://: Mit 94 : 16 Stimmen bei 11 Enthaltungen wird die Teilrevision des Reglements
über die Feuerungskontrolle beschlossen.
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4. Revision Zonenvorschriften Landschaft - Beschlussfassung

://: Mit 115 : 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen wird die Gesamtrevision der
Zonenvorschriften Landschaft beschlossen.

Die Traktanden 2, 3 und 4 unterliegen dem fakultativen Referendum. 

Für das Beschlussprotokoll 
Gemeindeverwalter 
Damian von Arx 
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Traktandum 2 
 
 
Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab und Urnenwand – Kreditbegehren 
in der Höhe von CHF 350’000 
 
Beim Friedhof Bubendorf wurde festgestellt, dass die Kapazitäten vom 
Gemeinschaftsgrab sowie bei den Urnenwandgräbern deutlich früher als erwartet 
ausgeschöpft sein werden. Dies ist sicherlich einerseits auf eine Übersterblichkeit 
im zurückzuführen und andererseits trägt auch der Faktor der Überalterung seinen 
Beitrag dazu bei. So musste auch im ersten Quartal 2023 eine hohe Anzahl 
Todesfälle verzeichnet werden. Der Gemeinderat und die Verwaltung haben mit 
Hochdruck eine Vorlage erarbeitet, welche der Gemeindeversammlung vorgelegt 
wird und eine Entlastung der angespannten Situation bringen soll. 
 
Basierend auf Statistiken wurde die Lage, Erschliessung und die Grösse der 
Urnenwand und des Gemeinschaftsgrabs von einer Arbeitsgruppe definiert und an 
ein Ingenieurbüro für eine Kostenabschätzung übergeben. 
 
Kostenzusammenstellung (inkl. MwSt.): 
 
Gemeinschaftsgrab 
Gärtnerarbeiten CHF 85’000 
Steinmetzarbeiten CHF 32’000 
Ausstattung und Schlosserarbeiten CHF 17’000 
Sanitärarbeiten CHF 6’000 
Projektierung und Realisierung CHF 17’000 
Diverses und Unvorhergesehenes CHF 23’000 
Total Baukosten  CHF 180’000 
 
Urnenwand 
Gärtnerarbeiten CHF 105’000 
Steinmetzarbeiten CHF 12’000 
Schlosserarbeiten CHF 8’000 
Gipser- und Malerarbeiten CHF 4’000 
Projektierung und Realisierung CHF 24’000 
Diverses und Unvorhergesehenes CHF 17’000 
Total Baukosten  CHF 170’000 
 
Gesamtkosten (inkl. MwSt.) CHF 350’000 
 
Bauausführung: 
Mit der Bauausführung soll nach den Sommerferien begonnen werden und es ist 
mit einer Bauzeit bis Ende Jahr, bzw. Anfang nächstem Jahr zu rechnen. 
 
 
Antrag des Gemeinderates: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die 
Friedhoferweiterung in Bereich des Gemeinschaftsgrabs und der 
Urnenwand in der Höhe von gesamthaft CHF 350’000 zu beschliessen. 
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Traktandum 3 

Sanierung Murenbergstrasse – Kreditbegehren in der Höhe von CHF 580’000 

Bei der Murenbergstrasse handelt es sich als Folge über Jahrzehnte 
durchgeführte öffentliche und private Bauarbeiten um eine laufend erweiterte resp. 
stark beanspruchte Dorfstrasse bzw. einem sog. Feldweg. Entsprechend sind der 
bestehende Belag und die Randabschlüsse in einem sehr schlechten Zustand und 
haben die Lebensdauer erreicht. Der Einmündungsbereich Hauptstrasse - 
Murenbergstrasse ist bereits im Rahmen des Ausbaus der Kantonsstrasse im 
Jahre 2020 erstellt worden. Die Randabschlüsse im Einmündungsbereich 
Bündtenstrasse und Hintergasse sind bereits mit dem Ausbau der Bündtenstrasse 
respektive der Hintergasse im Jahre 2018 erstellt worden. Von der Lärchenstrasse 
bis zur Weidstrasse besteht bereits ein ausgebautes Trottoir, welches beibehalten 
werden soll. Gemäss Erhaltungsmanagement der Gemeindestrassen von 2019 
wird der Zustand der Murenbergstrasse als kritisch eingestuft. 

Die Sanierung der Murenbergstrasse erfolgt innerhalb des bestehenden, 
rechtsgültigen Bau- und Strassenlinienplanes und innerhalb der bestehenden 
Grundstücksgrenzen, wodurch kein Land erworben werden muss und auch keine 
Anwänderbeiträge anfallen. Die Höhenlage der neuen Strasse, sowie den neuen 
Randabschlüssen wird so gewählt, dass Anpassungen bei den bestehenden 
Gärten und Vorplätzen minimal ausfallen. Für den Belagsaufbau der Fahrbahn ist 
eine Dicke von insgesamt 10.5cm vorgesehen. Die Randabschlüsse werden auf 
beiden Seiten mit einem Doppelbundstein ausgeführt. Die bestehenden 
Strassensammler DN 500 mm für das Strassenabwasser werden auf Ihre 
Tauglichkeit geprüft und bei Bedarf durch neue Strassensammler DN 700 mm mit 
einer höheren Kapazität ersetzt. Aufgrund von best. Werkleitungen und engen 
Platzverhältnissen werden auch die Einlaufschächte überprüft und gegebenenfalls 
ersetzt. In der Kernzone ist für die Beleuchtung der gleiche Kandelabertyp wie bei 
der Hauptstrasse bzw. Hintergasse vorgesehen. Gemäss dem Projekt der Elektra 
Baselland werden 6 neue Kandelaber benötigt. 

Die Anlagen der verschiedenen Werke wurden erhoben und die Lage der 
Werkleitungen wurde bei der Wahl der Linienführung berücksichtigt. Zurzeit 
besteht bei den Werken (Elektrisch und Fernsehen) kein Bedarf an einer 
Netzerweiterung respektive einer Netzsanierung. Die Swisscom wird einige 
Schächte erstellen resp. neue Schachtabdeckungen ausführen lassen. 

Kostenzusammenstellung: 
Baumeisterarbeiten Tiefbau CHF 440’000 
Begrünung, Zäune, Anpassungen CHF 10’000 
Beleuchtung CHF 30’000 
Projekt & Realisierung CHF 50’000 
Verschiedenes / Unvorhergesehenes CHF 50’000 
Total Baukosten (inkl. MwSt.) CHF 580'000 

Bauausführung: 
Um der Einwohnergemeindeversammlung ein Projekt mit hoher 
Kostengenauigkeit vorzulegen, wurden die Baumeisterarbeiten bereits 
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ausgeschrieben. Die Arbeiten sind bereit zur Vergabe unter dem Vorbehalt der 
Genehmigung des Kredits an der Einwohnergemeindeversammlung. Ein 
möglicher Baubeginn würde für Mitte Juli angestrebt. Abschluss der Arbeiten ist 
für Mitte Oktober vorgesehen. 

Antrag des Gemeinderates: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Kredit für die 
Sanierung der Murenbergstrasse in der Höhe von CHF 580’000 zu 
beschliessen. 
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Traktandum 4 



Seite 9 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Jahresbericht 
2022 der Geschäftsprüfungskommission zur Kenntnis zu nehmen. 



Traktandum 5

Ergebnisübersicht

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung
Total Ausgaben und Einnahmen 20'977'558.56 20'978'123.53 20'069'850.00 18'809'500.00 20'607'546.59 20'607'546.59
Aufwandüberschuss (Verlust) 1'260'350.00

Ertragsüberschuss (Gewinn) 564.97 0.00

20'978'123.53 20'978'123.53 20'069'850.00 20'069'850.00 20'607'546.59 20'607'546.59

Investionsrechnung
Total Ausgaben und Einnahmen 284'092.35 767'253.64 1'472'000.00 200'000.00 636'926.05 256'768.20
Zunahme der Nettoinvestitionen 1'272'000.00 380'157.85
Abnahme der Nettoinvestitionen 483'161.29

767'253.64 767'253.64 1'472'000.00 1'472'000.00 636'926.05 636'926.05

Erfolgsrechnung
Zusammenzug nach Sachgruppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

30 Personalaufwand 9'133'261.90 8'831'450.00 8'821'477.65
31 Sachauf- und übriger Betriebsaufwand 3'402'577.59 3'580'350.00 3'345'636.10
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'121'664.20 1'160'000.00 1'137'032.45
34 Finanzaufwand 416'319.71 175'250.00 211'066.43
35 Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierung 0.00 0.00 69'225.36
36 Transferaufwand 5'596'362.01 6'091'900.00 5'678'276.78
38 Ausserordentlicher Aufwand 1'080'000.00 0.00 1'117'616.82
39 Interne Verrechnung 227'373.15 230'900.00 227'215.00
40 Fiskalertrag 13'442'178.20 11'575'000.00 12'278'583.30
41 Regalien und Konzessionen 30'003.00 29'850.00 27'273.00
42 Entgelte 2'144'077.98 1'726'450.00 2'005'818.47
43 Verschiedene Erträge 251'607.35 0.00
44 Finanzertrag 285'499.04 313'900.00 342'737.78
45 Entnahme aus Fonds + Spezialfinanzierungen 137'477.49 492'300.00 387'858.35
46 Transferertrag 4'094'987.32 4'076'100.00 4'720'644.94
48 Ausserordentlicher Ertrag 364'920.00 365'000.00 617'415.75

49 Interne Verrechnungen 227'373.15 230'900.00 227'215.00

Total Aufwand und Ertrag 20'977'558.56 20'978'123.53 20'069'850.00 18'809'500.00 20'607'546.59 20'607'546.59
Aufwandüberschuss 1'260'350.00 0.00
Ertragsüberschuss 564.97

20'978'123.53 20'978'123.53 20'069'850.00 20'069'850.00 20'607'546.59 20'607'546.59

Erfolgsrechnung
Zusammenzug nach Funktionen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

01 Legislative und Exekutive 294'055.55 420.10 279'550.00 400.00 275'288.10 403.50
02 Allgemeine Dienste 1'919'200.01 369'369.68 1'984'650.00 327'400.00 1'880'160.48 360'439.83
11 Polizei 23'753.55 28'000.00 50'553.40
14 Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen 1'891'571.45 1'394'450.25 1'912'450.00 1'447'400.00 1'846'962.75 1'391'983.65
15 Feuerwehr 583'484.52 557'699.36 564'800.00 526'100.00 586'478.35 548'285.50
16 Militär und Bevölkerungsschutz 539'442.10 425'024.75 630'300.00 502'650.00 545'527.70 462'268.51
21 Obligatorische Schule 6'091'678.94 463'958.15 5'760'500.00 398'900.00 5'843'022.24 432'063.60
31 Kulturerbe 10'293.45 19'800.00 9'901.50
32 Kultur allgemein 34'892.55 38'000.00 42'315.45
33 Medien 3'178.35 3'000.00 2'707.10
34 Sport und Freizeit 458'268.30 110'757.00 454'300.00 108'800.00 437'163.30 376'855.15
35 Kirche und religiöse Angelegenheiten 937.45 204.35 900.00 1'436.40 329.10
41 Kranken- und Pflegeheime 945'902.10 1'149'200.00 1'161'718.70
42 Ambulante Krankenpflege 350'832.75 369'550.00 320'153.55
43 Gesundheitsprävention 226'245.20 212'949.75 228'950.00 205'000.00 234'488.80 218'140.30
53 Alter und Hinterlassene 687'153.65 5'788.40 643'250.00 5'800.00 890'879.50 5'826.60
54 Familie und Jugend 70'924.95 8'446.95 61'750.00 47'149.30
56 Soziales Wohnungswesen 11'894.80 40'000.00 30'678.40
57 Sozialhilfe und Asylwesen 2'058'785.45 692'296.20 2'364'050.00 594'800.00 1'868'409.73 599'508.05
61 Gemeindestrassen/Werkhof 1'710'717.10 90'999.55 1'071'150.00 78'550.00 1'028'806.10 83'522.09
62 Öffentlicher Verkehr 58'769.50 61'650.00 70'400.00 59'000.00 94'076.65 54'000.00
71 Wasserversorgung 587'681.29 587'681.29 514'800.00 514'800.00 470'422.11 470'422.11
72 Abwasserbeseitigung 724'353.35 724'353.35 644'400.00 644'400.00 669'391.83 669'391.83
73 Abfallwirtschaft 273'990.45 266'060.55 291'000.00 281'650.00 299'574.30 289'039.70
74 Gewässerverbauungen 8'130.00 10'750.00 8'449.95
75 Arten- und Landschaftsschutz 15'590.15 17'950.00 12'976.00
76 Tierhaltung und übriger Umweltschutz 25'514.25 23'543.35 22'500.00 23'000.00 30'255.30 31'116.05
77 Friedhof und Bestattung 423'465.70 2'250.00 79'700.00 1'000.00 47'091.05 1'250.00
79 Raumordnung 5'619.20 45'000.00 50.00 37'601.30 63.00
81 Landwirtschaft 2'815.95 4'350.00 2'957.85
82 Forstwirtschaft 50'102.45 50'000.00 64'255.90
83 Jagd und Fischerei 3'905.20 8'167.00 1'800.00 8'950.00 1'766.70 8'967.00

Rechnung 2022 der Einwohnergemeinde Bubendorf

Rechnung 2021

Rechnung 2021

Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Rechnung 2022 Budget 2022

Rechnung 2022 Budget 2022
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84 Tourismus 400.00 400.00 400.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel 1'000.00 1'000.00 500.00
87 Energie 234'408.25 213'815.20 247'550.00 208'200.00 240'552.80 219'682.67
91 Steuern 131'567.62 13'528'318.20 147'050.00 11'685'000.00 70'620.24 12'341'378.35
93 Finanz- und Lastenausgleich 171'357.00 913'280.00 172'600.00 842'150.00 157'746.00 1'633'128.00
94 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 173'741.45 183'300.00 184'466.30
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 377'120.08 136'951.19 144'450.00 158'700.00 175'990.94 223'003.38
97 Rückverteilung 5'947.46 3'500.00 2'012.32
99 Nicht aufgeteilte Posten -31'444.10 1'119'116.82

Total Aufwand und Ertrag 20'977'558.56 20'978'123.53 20'069'850.00 18'809'500.00 20'607'546.59 20'607'546.59
Aufwandüberschuss 1'260'350.00

Ertragsüberschuss 564.97 0.00

20'978'123.53 20'978'123.53 20'069'850.00 20'069'850.00 20'607'546.59 20'607'546.59

Investitionsrechnung
Zusammenzug nach Funktionen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

022 Allgemeine Verwaltung
290 Verwaltungsliegenschaft
140 Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen
150 Feuerwehrverbund Wildenstein
217 Schulliegenschaften 5'164.10 66'913.50
341 Sport 620.80
342 Freizeit
615 Gemeindestrassen/Werkhof 25'161.80 962'000.00 37'251.25
623 Agglomerationsverkehr
710 Wasserversorgung 9'569.95 263'666.89 45'000.00 100'000.00 151'195.45 101'905.20
720 Abwasserbeseitigung 105'119.40 503'586.75 205'000.00 100'000.00 306'131.05 150'863.00
741 Gewässerverbauung -3'556.80
769 Übriger Umweltschutz 50'767.10 60'000.00 54'040.80
771 Friedhof und Bestattung
790 Raumordnung 58'083.75 100'000.00 24'330.00
812 Strukturverbesserung 30'226.25 100'000.00
873 Übrige Energie 4'000.00

Total Ausgaben und Einnahmen 284'092.35 767'253.64 1'472'000.00 200'000.00 636'926.05 256'768.20
Zunahme der Nettoinvestitionen 1'272'000.00 380'157.85
Abnahme der Nettoinvestitionen 483'161.29

767'253.64 767'253.64 1'472'000.00 1'472'000.00 636'926.05 636'926.05

Bilanz 2022 Stand Zugang Abgang Stand 
Zusammenzug nach Funktionen 01.01.2022 31.12.2022

10 Finanzvermögen
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 4'553'421.76 39'132'126.44 40'466'576.85 3'218'971.35
101 Forderungen 805'853.78 45'055'494.49 43'762'919.35 2'098'428.92
104 Aktive Rechnungsabgrenzung 2'057'435.04 2'624'213.92 2'057'435.04 2'624'213.92
107 Finanzanlagen 3'407'930.40 1'335.30 80'000.00 3'329'265.70
108 Sachanlagen 10'151'114.65 1'903'828.60 240'000.00 11'814'943.25

14 Verwaltungsvermögen 
140 Sachanlagen 19'378'855.35 175'241.50 1'484'158.24 18'069'938.61
142 Immaterielle Anlagen 763'450.80 108'850.85 153'162.25 719'139.40

Total Aktiven 41'118'061.78 89'001'091.10 88'244'251.73 41'874'901.15

20 Fremdkapital
200 Laufende Verpflichtungen 1'223'914.01 11'730'257.15 11'090'486.46 1'863'684.70
204 Passive Rechnungsabgrenzung 590'274.11 171'425.31 590'274.11 171'425.31
205 Kurzfristige Rückstellungen 152'900.00 36'150.00 78'400.00 110'650.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 9'000'000.00 0.00 0.00 9'000'000.00
209 Fonds im Fremdkapital 269'757.27 0.00 597.65 269'159.62

29 Eigenkapital
290 Verpflichtung gegenüber Spezialfinanzierung 7'633'444.59 0.00 136'879.84 7'496'564.75
291 Fonds im Eigenkapital 49'724.15 0.00 0.00 49'724.15
293 Vorfinanzierungen 9'782'574.25 1'080'000.00 364'920.00 10'497'654.25
294 Finanzpolitische Reserven 1'538'871.91 0.00 0.00 1'538'871.91
299 Bilanzüberschuss 10'876'601.49 564.97 0.00 10'877'166.46

Total Passiven 41'118'061.78 13'018'397.43 12'261'558.06 41'874'901.15

Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021
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Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022  

Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Bubendorf schliesst mit einem Gewinn 
von CHF 1'080'564.97 vor der Gewinnverwendung ab. Die Faktoren, die zu 
diesem Ergebnis geführt haben, werden nachstehend erläutert. 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung mit dem Gewinn von 
CHF 1'080’564.97 eine Vorfinanzierung Friedhof (CHF 350'000.00) und eine 
Vorfinanzierung für den Kreisel Gewerbestrasse (CHF 730'000.00) zu bilden. Der 
Rest von CHF 564.97 soll in das Eigenkapital übertragen werden. Aufgrund der 
durch den Gemeinderat vorgeschlagenen Gewinnverwendung ist nur noch der 
Gewinn von CHF 564.97 in der Erfolgsrechnung 2022 ersichtlich. Die Einlagen in 
die Vorfinanzierungen sind gemäss den Kontierungsrichtlinien des 
Finanzhandbuches Einwohnergemeinden bereits vorgängig zur 
Gemeindeversammlung zu buchen und durch die Gemeindeversammlung zu 
genehmigen. 

Die grössten Abweichungen sind wie in den Vorjahren bei der Funktion 9 
«Steuern» und der Funktion 5 «Soziale Sicherheit» angefallen. Auch in der 
Funktion 2 «Bildung» und Funktion 4 «Gesundheit» ist es zu grösseren 
Abweichungen gekommen. In der Funktion 6 «Verkehr» und 7 «Umweltschutz und 
Raumordnung» sind die Abweichungen zur Hauptsache auf die Vorfinanzierungen 
zurückzuführen. 

In der Funktion Bildung ist ein Mehraufwand von CHF 266'120.79 gegenüber dem 
Budget zu verzeichnen. Aufgrund der zusätzlichen Kindergartenklasse und den 
Mehrlektionen in der Primarschule sind die Lohnkosten um CHF 382'065.65 
angestiegen. Rückerstattungen aus Taggeldversicherungen und nicht vollständig 
ausgeschöpften Budgetpositionen führen zu einem Minderaufwand von 
CHF 115'944.86. 

In der Gesundheit mussten CHF 232'669.70 weniger ausgegeben werden. Dies ist 
hauptsächlich auf Minderausgaben beim Gemeindeanteil an der 
Pflegefinanzierung (Restkosten) zurückzuführen (CHF 203'297.90). Die Kosten 
sind abhängig von der Anzahl Bewohner in den Alters- und Pflegeheimen sowie 
dem Pflegebedarf. Je nach Pflegestufe (3-12) ist ein Betrag von CHF 14.20 bis 
CHF 165.40 pro Tag zu vergüten. Die Kosten können nur aufgrund der 
Vorjahreswerte abgeschätzt werden. 

Im Bereich Soziale Sicherheit sind die Nettoaufwendungen gegenüber dem 
Budget um CHF 386'222.70 tiefer ausgefallen. Die grössten Einsparungen waren 
bei der Sozialhilfe (Funktion 5720) und der Sozialhilfe Asyl (Funktion 5722) zu 
verzeichnen (CHF 402'760.75). Im Budget 2022 wurden aufgrund der Prognose 
der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) die Kosten für die 
Sozialhilfe und Sozialhilfe Asyl um 15% angehoben. Diese Annahme ist bei beiden 
Funktionen nicht eingetroffen. Zudem haben in der Sozialhilfe Asyl viele Personen 
eine Arbeitsstelle gefunden, was zu weiteren Minderausgaben geführt hat. Im 
Asylwesen (5730) sind aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation Mehrausgaben 
von CHF 59'145.15 zu verzeichnen. Bei den Zusatzbeiträgen zu den 
Ergänzungsleistungen kam es zu einem Mehraufwand von CHF 79'126.35 
gegenüber dem Budget. Dies ist auf die Reduktion der maximalen EL-
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Heimobergrenze von CHF 170.00 pro Tag (2021) auf CHF 160.00 (2022) 
zurückzuführen.  

Im Bereich Finanzen und Steuern war der Nettoertrag CHF 1'701'087.70 höher als 
im Budget 2022 vorgesehen. Diese Verbesserung ist zur Hauptsache auf den 
Mehrertrag von CHF 1'858'800.58 bei den Steuern zurückzuführen. 
Bei den Steuern des laufenden Jahres konnten CHF 659'016.55 mehr als 
budgetiert eingenommen werden. Es kam aber bei den einzelnen Steuerarten zu 
diversen Mehr- und Mindereinnahmen. Bei den Einkommenssteuern der 
natürlichen Personen (CHF 229'585.90) resultiert aufgrund der Vorausrechnungen 
und den Steuerabgrenzungen der aufgeführte Minderertrag. Bei den 
Ertragssteuern und den Kapitalsteuern der juristischen Personen 
(CHF 618'385.65) und den Vermögensteuern der natürlichen Personen 
(CHF 137’561.05) sind aufgrund der Vorausrechnungen und der 
Steuerabgrenzung die aufgeführten Mehrerträge entstanden. Die 
Steuerabgrenzungen werden aufgrund der Konjunkturdaten des Kantons BL unter 
Berücksichtigung der Gegebenheiten der Gemeinde Bubendorf vorgenommen. 
Bei den Quellensteuern ist der Ertrag CHF 130'835.75 höher ausgefallen. Dies 
obwohl bereits in der Budgetierung 2022 der Betrag angehoben wurde. Der Ertrag 
ist abhängig von der Anzahl Quellensteuerpflichtigen und deren Einkommen.  

Bei den Steuern Vorjahre (Korrekturen Vorausrechnungen zu den definitiven 
Steuerrechnungen) ist es zu einem Mehrertrag von CHF 1'207'465.75 gekommen. 
Entgegen der bei der Steuerabgrenzung 2022 angenommenen Steuerreduktionen 
bei den Einkommensteuern und den Kapitalsteuern sind bei diesen Steuerarten 
Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die zu hohen Steuerreduktionen 
(Steuerabgrenzungen 2021) führen zusammen mit den effektiv höheren 
Steuereinnahmen zu den entsprechenden Mehrerträgen. Bei den 
Vermögenssteuern und den Ertragssteuern wurde im Budget bereits mit höheren 
Steuereinahmen gerechnet. Jedoch sind diese noch höher ausgefallen. Ziel der 
Steuerabgrenzungen ist, sofern alle Annahmen eintreffen, die Aufhebung der 
Abgrenzungen und der Korrekturen der Steuern Vorjahre. Aus diesem Grund ist 
im Budget jeweils ein «Platzhalter» von CHF 10'000.00 eingesetzt.  

Bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung ist ein Mehraufwand von 
CHF 254'418.89 gegenüber dem Budget entstanden. Der Mehraufwand ist auf die 
notwendige Wertberichtigung der Liegenschaft Hauptstrasse 59 zurückzuführen 
(CHF 240'000.00). 

Erfolgsrechnung (Zusammenzug nach Sachgruppen) 

Aufwand 

Personalaufwand 

Der Lohnaufwand fällt um CHF 301'811.90 höher als budgetiert aus. Neben 
Minderausgaben bei den Sitzungsgeldern der Behörden und Kommissionen 
(CHF 23'955.70) sind Mehrausgaben bei den Löhnen des Verwaltungs- und 
Betriebspersonals (CHF 33'573.65) und der Löhne der Lehrkräfte 
(CHF 358'395.40) zu verzeichnen. Die Gründe für den Mehraufwand bei den 
Lehrerlöhnen ist in der Einleitung erläutert. Trotz der höheren Lohnkosten fällt der 
Aufwand für die Zulagen und Arbeitgeberbeiträge CHF 13'317.80 tiefer als 
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budgetiert aus. Dies aufgrund eines tieferen Umlagebeitrages der Pensionskasse 
infolge von Pensionierungen. Die Werte können nur abgeschätzt werden, da die 
genauen Sparkapitalien der Mitarbeitenden nicht bekannt sind. Beim übrigen 
Personalaufwand waren die Kosten CHF 53'063.65 tiefer als budgetiert. Die 
Ausbildungs- und Weiterbildungskosten wurden nicht vollständig ausgeschöpft 
(CHF 45'354.05).  

Sach- und übriger Betriebsaufwand 

Beim Sach- und Betriebsaufwand konnten gegenüber dem Budget 
CHF 177'772.41 eingespart werden. Die Einsparungen erstrecken sich über die 
ganze Sachgruppe. Bis auf die Mieten (Aufwandkonto 316) und dem 
verschiedenen Betriebsaufwand (Aufwandkonto 319) sind bei allen anderen 
Aufwandgruppen im Jahr 2022 Minderausgaben zu verzeichnen. Die grössten 
Einsparungen fielen dieses Jahr beim Material- und Warenaufwand 
(CHF 55'620.60), den Mobilien (CHF 32'111.38) und der Ver- und Entsorgung 
(CHF 54'173.50) an. 
Die Abweichungen zum Budget können hier nicht alle aufgeführt werden. 
Abweichungen von mehr als CHF 10‘000.00 sind in der Jahresrechnung 2022 
detailliert erläutert. Die detaillierte Rechnung mit den vollständigen Erläuterungen 
kann auf der Internetseite der Gemeinde Bubendorf eingesehen oder bei der 
Gemeindeverwaltung bestellt werden. 

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 

Das per 31.12.2012 bestehende Verwaltungsvermögen wird zu den im 
Finanzhandbuch Anhang II aufgeführten Sätzen innert 18 Jahren, 
Spezialfinanzierungen innert 23 Jahren, abgeschrieben (Sätze 2022: 6.0%/5.5%). 
Das Verwaltungsvermögen ab dem 01.01.2013 wird zu den neuen 
Abschreibungssätzen nach Anlagekategorien abgeschrieben. Durch 
Verschiebungen des Ausführungszeitpunktes von Investitionen und den effektiven 
Kosten für die Investitionen kommt es gegenüber dem Budget zu den 
entsprechenden Abweichungen in der Höhe des Abschreibungsbetrages.  

Finanzaufwand 

Beinhaltet nebst den Zinsaufwendungen für das Fremdkapital der Gemeinde und 
den Vergütungszinsen auf den Steuern (CHF 121'077.12) auch die 
Unterhaltskosten für die Liegenschaften des Finanzvermögens (Lindenblöcke, 
Pöstli, Hauptstrasse 59). Für den Unterhalt der Liegenschaften des 
Finanzvermögens mussten CHF 3'077.90 weniger als budgetiert (CHF 53'700.00) 
ausgegeben werden. Hier ist zudem die in der Einleitung erwähnte 
Wertberichtigung (CHF 240'000.00) für die Hauptstrasse 59 verbucht. Beim 
übrigen Finanzaufwand führen die Guthabengebühren auf den Bankguthaben der 
Gemeinde zu einem Mehraufwand von CHF 3'534.09. 

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung 

Im Jahr 2022 haben alle Spezialfinanzierungen wie budgetiert mit einem Verlust 
abgeschlossen. Somit konnten keine Einlagen in die Spezialfinanzierungen 
(Wasser, Abwasser, Abfall) vorgenommen werden. 
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Transferaufwand 

Gegenüber dem Budget fiel der Aufwand um CHF 495'537.99 tiefer aus. Dies ist 
auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. In diesem Bereich sind die grössten 
Abweichungen bei den Beiträgen an Gemeindewesen und Dritte (./. 
CHF 367'120.94) und Entschädigung an Gemeindewesen (./. CHF 128'167.05) 
entstanden. Die grössten Einsparungen waren bei den Beiträgen an Private bei 
der Sozialhilfe und im Asylwesen zu verzeichnen (CHF 398'196.00). Wie in der 
Einleitung erläutert, sind die Annahmen der SKOS nicht eingetreten. Bei den 
Entschädigungen an Gemeinwesen mussten wie erwähnt CHF 128'167.05 
weniger als budgetiert ausgegeben werden. Der Minderaufwand ist bei der 
Finanzierung der stationären Pflegeleistungen (Beiträge an die Alters- und 
Pflegeheime) angefallen. Diese sind abhängig von der Anzahl Bewohnern und 
deren Pflegestufen. Aufgrund dieser Faktoren kann es zu kleineren, aber auch zu 
grösseren Abweichungen gegenüber dem Budget kommen. Bei den 
Abwassergebühren 2021/2022 an den Kanton mussten CHF 106'713.90 mehr als 
budgetiert ausgeben werden. Der Beitrag ist jeweils abhängig von den effektiven 
durch den Kanton BL erhobenen Abwassermengen.  

Ausserordentlicher Aufwand 

Beim ausserordentlichen Aufwand von CHF 1'080'000.00 handelt es sich um die 
als Gewinnverwendung vorgesehene Bildung der Vorfinanzierung Friedhof 
(CHF 350'000.00) und der Vorfinanzierung Kreisel Gewerbestrasse 
(CHF 1'080'000.00).  

Interne Verrechnungen 

Die internen Verrechnungen auf der Aufwandseite heben sich mit den auf der 
Ertragsseite vorgenommenen internen Verrechnungen auf. Die internen 
Verrechnungen beinhalten die Verteilung der Personal- und Sachaufwände auf die 
entsprechenden Funktionen (Wasser, Abwasser, Abfall, Hundehaltung, KESB/BB, 
Zivilschutzverbund ARGUS, etc.). 

Ertrag 

Fiskalertrag 

Bei den Steuern waren bei den natürlichen sowie bei den juristischen Personen 
gegenüber dem Budget 2022 Mehrerträge in der Höhe von CHF 1'867’178.20 zu 
verzeichnen. Mehreinnahmen fallen in diesem Jahr sowohl bei den natürlichen 
Personen (CHF 704'473.15) sowie bei den juristischen Personen 
(CHF 1'162’705.05) an. Bei den Steuern der natürlichen Personen ist der 
Mehrertrag der Quellensteuern (CHF 130'835.75) bereits berücksichtigt. Die 
Erträge des laufenden Jahres (2022) setzen sich bei den natürlichen wie bei den 
juristischen Personen aus den Vorausrechnungen (2022) und den getätigten 
Steuerabgrenzungen zusammen. Die Steuerabgrenzungen beruhen auf Faktoren, 
die sich laufend verändern können und somit einen Einfluss auf den Steuerertrag 
des nächsten Jahres (Steuern Vorjahre) haben. 
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Regalien und Konzessionen 

Diese Position beinhaltet die Gebühren der Patente für Jagd und Fischfang 
(CHF 8‘167.00) und die Konzessionsabgabe der Elektra Baselland 
(CHF 13'741.00). Bei den Patent- und Plakatgebühren konnten CHF 8'095.00 
eingenommen werden. 

Entgelte 

Bei den Entgelten konnte im Jahr 2022 CHF 417'627.98 mehr als budgetiert 
eingenommen werden. Die Mehreinnahmen sind bei den Ersatzabgaben 
(CHF 6'816.65), den Gebühren für Amtshandlungen (CHF 25'950.44), Kursgeldern 
(CHF 2’541.00), bei den Benützungsgebühren und Dienstleistungen 
(CHF 245’065.00), bei den Erlösen aus Verkäufen (CHF 3'821.35), den 
Rückerstattungen (CHF 127'784.95), den Bussen (CHF 580.00) und den übrigen 
Entgelten zu verzeichnen (CHF 5'068.60). Bei den Benützungsgebühren und 
Dienstleistungen ist der Mehrertrag zur Hauptsache durch Wasser- und 
Abwassergebühren entstanden (CHF 205'562.30). Aufgrund der neuen 
Wasserpreise ab 01.01.2023 wurde im Jahr 2022 die Periode vom 15.09.2021 bis 
31.12.2022 verrechnet. Dies führte zu den entsprechenden Mehreinnahmen. Im 
Jahr 2023 wird somit nur eine Periode von 9.5 Monaten verrechnet (01.01.2023 – 
14.09.2023).  

Verschiedene Erträge 

Weil bei der Abwasserkasse alle Anlagen abgeschrieben sind, müssen die 
Investitionseinnahmen der Abwasserkasse (aus der Investitionsrechnung) auf die 
Erfolgsrechnung der Kasse übertragen werden. Dies reduziert den Verlust der in 
der Erfolgsrechnung der Spezialfinanzierung Abwasser.  

Finanzertrag 

Beim Finanzertrag konnten im Jahr 2022 CHF 28'400.96 weniger als budgetiert 
eingenommen werden. Bei den Verzugszinsen Steuern konnten CHF 28'928.60 
weniger als budgetiert (CHF 100'000.00) eingenommen werden. Die Zinsen sind 
abhängig von der Zahlungsmoral der Steuerzahler. Je weniger säumige 
Steuerzahler, desto weniger Zinsen können eingenommen werden. Beim 
Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens ist der Ertrag aufgrund von 
Leerständen um CHF 21'834.20 tiefer ausgefallen (Sanierung Lindenstrasse 1+3). 
Beim Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens konnten aufgrund der 
Vermietung eines Teils der Verwaltung an die Spitex Regio Liestal (ab 
01.10.2022) und der Hallenvermietung (Mehrzweckhalle Dorf, Sporthalle 
Sappeten) CHF 19'511.70 mehr eingenommen werden. 

Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen 

Aus dem Fonds für Schutzraumbauten (Fonds im Fremdkapital) konnten gemäss 
Verfügung des Kantons BL CHF 597.65 für den Unterhalt der Zivilschutzanlage 
Sappeten entnommen werden. Die Verluste der Spezialfinanzierungen Wasser, 
Abwasser und Abfall betragen CHF 136'879.84. Die einzelnen Verluste sind in den 
Erläuterungen zur Bilanz (Verpflichtung gegenüber Spezialfinanzierungen) 
ersichtlich. Bei allen drei Spezialfinanzierungen ist der Verlust tiefer als budgetiert 
ausgefallen, dies führt zu Mindererträgen von CHF 354'822.51.   
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Transferertrag 

Der Transferertrag ist um CHF 18'887.32 höher als budgetiert ausgefallen. Bei den 
Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten waren Mindererträge von 
CHF 109'323.19 zu verzeichnen. Die Verbünde (KESB/Zivilschutz, RFS) 
schlossen im Jahr 2022 besser als budgetiert ab. Dies führt dazu, dass die 
Rückerstattungen der angeschlossenen Gemeinden entsprechend tiefer 
ausgefallen (CHF 157’085.10) sind. Bei den Entschädigungen von Gemeinwesen 
und dem Finanz- und Lastenausgleich liegen die Erträge CHF 134'070.05 über 
den budgetierten Beträgen. Aufgrund der höheren Ausgaben im Asylbereich fallen 
auch die Rückerstattungen des Kantons BL entsprechend höher aus 
(CHF 73'951.75). Der gegenüber dem Budget um CHF 10.00 erhöhte 
Ausgleichsbeitrag (CHF 2'650.00) führt dazu, dass die Gemeinde Bubendorf im 
Jahr 2022 CHF 52'118.00 mehr Finanzausgleich erhalten hat. 

Ausserordentlicher Ertrag 

Es handelt sich dabei um die Entnahme aus der Vorfinanzierung für die 
Mehrzweckhalle Dorf und neu für das Garderobengebäude Brühl. Die Entnahmen 
erfolgen analog der Abschreibungsdauer der MZH-Dorf und dem 
Garderobengebäude Brühl über 30 Jahre (MZH Dorf CHF 266'670.00 / Brühl 
CHF 98'250.00). 

Interne Verrechnungen

Siehe Interne Verrechnung (Aufwand). 

Bilanz 

Aktiven 

Finanzvermögen

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 
Bei den flüssigen Mitteln handelt es sich um die Geldbestände der 
Einwohnergemeinde. Bei den Zu- und Abgängen handelt es sich bei einem Betrag 
von CHF 18'658'397.50 um die Kontoüberträge innerhalb der Flüssigen Mittel, die 
keinen Einfluss auf die Liquidität der Gemeinde haben.  

Forderungen 
Das Guthaben besteht aus den noch nicht bezahlten „offenen“ Debitoren (Steuern, 
Anwänderbeiträge, Wasser-/Abwasserrechnungen, Kinder- und Jugendzahnpflege 
etc.) in der Höhe von CHF 2'098'428.92. Die hohen Zu- und Abgänge entstehen 
einerseits durch die Debitorenrechnungen und deren Bezahlung, andererseits 
durch die Durchlaufskonten (Kontrollkonten), die zwar einen Umsatz von 
CHF 26'125'482.86 verursachen, in der Summe aber neutral sind.  

Aktive Rechnungsabgrenzung 
Dies sind Einnahmen des laufenden Jahres, die erst im nächsten Jahr (2023) 
vereinnahmt werden oder im Voraus bezahlte Ausgaben, die erst im nächsten 
Jahr abgerechnet werden. 
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Finanzanlagen 
Es handelt sich dabei hauptsächlich um die Kredite der Gemeinde zugunsten der 
P. Börlin-Luder Stiftung. Im Jahr 2023 hat die Stiftung einen Kredit von
CHF 80’000.00 abgelöst. Dies ergibt per Ende 2021 eine Kreditsumme von
CHF 3'200'000.00 (Stand 01.01.2022 / CHF 3'280'000.00). Bei weiteren
CHF 100‘000.00 handelt es sich um ein Darlehen an das PW Unterbergen
(CHF 20‘000.00) und die Kinder- und Erwachsenschutzbehörde beider
Frenkentäler (CHF 80‘000.00).

Sachanlagen 
Der Zugang bei den Sachanlagen von CHF 1'903.828.60 ist durch die Sanierung 
der Lindenblöcke 1+3 entstanden. Nach Beendigung der Sanierungsarbeiten 
müssen die Liegenschaften neu bewertet werden (2023). Der Abgang von 
CHF 240'000.00 ist durch die nötige Neubewertung der Liegenschaft 
(Hauptstrasse 59) entstanden. Die Sachanlagen des Finanzvermögens müssen 
alle fünf Jahre (2023) oder bei einer massgeblichen Veränderung neu bewertet 
werden. 

Verwaltungsvermögen 

Sachanlagen 
Die Erhöhung der Sachanlagen entsteht durch das Aktivieren der getätigten 
Investitionsausgaben (CHF 175'241.50). Eine Reduktion derselben erfolgt durch 
die jährlich vorzunehmenden Abschreibungen (CHF 1'074'651.99) und die 
entsprechenden Investitionseinnahmen bei der Wasser- und Abwasserkasse 
(CHF 409’506.25).  

Immaterielle Anlagen 
Die Erhöhung der Immateriellen Anlagen erfolgt durch das Aktivieren der 
getätigten Investitionsausgaben (CHF 108'850.85). Der Zugang beruht auf den 
Kosten für die Revision der Zonenpläne Siedlung und Landschaft (CHF 58'083.75) 
und für den Energierichtplan (CHF 50'767.10). Die Reduktion erfolgt wie bei den 
Sachanlagen aufgrund der Abschreibungen (CHF 47'012.25) und den 
Investitionseinnahmen bei der Abwasserkasse in der Höhe von CHF 106'150.00. 

Passiven 

Fremdkapital

Laufende Verpflichtungen 
Dies sind in erster Linie die bereits verbuchten, aber noch nicht bezahlten 
Kreditoren für das Jahr 2022 (CHF 964'028.10). Aufgrund des Rechnungsmodells 
müssen Ende Jahr die in den Steuerdebitoren (101 Forderungen) verbuchten 
Guthaben der Steuerpflichtigen als Steuerguthaben ausgewiesen werden 
(CHF 882'608.59). Beim Rest von CHF 17'048.10 handelt es sich um 
Kontokorrente mit Dritten, Depotgelder (Schlüsseldepot), die Guthaben der 
Mehrwertsteuer und die übrigen laufenden Verpflichtungen.  

Passive Rechnungsabgrenzung 
Einnahmen im laufenden Jahr, die erfolgsmässig das nächste Jahr (2023) 
betreffen oder Aufwendungen für dieses Jahr, die erst im nächsten Jahr 
abgerechnet werden.  
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Kurzfristige Rückstellungen 
Die Rückstellungen für die Mehrleistungen des Personals wurden angepasst 
(Stand 31.12.2022: CHF 83'500.00). Es handelt sich dabei um die Kosten für nicht 
bezogene Ferien und Gleitzeitguthaben. Zudem mussten noch Rückstellungen für 
im Jahr 2022 in Auftrag gegebene Arbeiten (Budget 2022), die erst im Jahr 2023 
ausgeführt werden, getätigt werden (CHF 27'150.00). Die Rückstellungen in der 
Höhe von CHF 78'400.00 aus dem Vorjahr wurden aufgelöst. 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 
Zugunsten der P. Börlin-Luder Stiftung hat die Gemeinde per 31.12.2022 laufende 
Kredite bei Versicherungsgesellschaften und der Postfinance in der Höhe von 
CHF 3‘000‘000.00 aufgenommen. Die Gemeinde Bubendorf hat aktuell ein 
Fremdkapitalbestand von CHF 6'000'000.00. Per 31.12.2022 betragen die 
gesamten Fremdmittel der Gemeinde CHF 9’000'000.00.  

Fonds im Fremdkapital 
Beinhaltet den Fonds der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten. Gemäss der 
Verfügung des Kantons konnten im Jahr 2022 CHF 597.65 entnommen werden. 

Eigenkapital

Verpflichtung gegenüber Spezialfinanzierungen  
Nach der Verbuchung der Verluste in den Spezialfinanzierungen weisen diese 
folgende Eigenkapitale auf:  

Spezialfinanzierungen Eigenkapital Verlust Gewinn Eigenkapital 

01.01.2022 31.12.2022 

Wasser 674'437.09 39'463.34 634’973.75 

Abwasser 6’765'281.78 73’225.10 6'692'046.68 

Abfall 193’725.72 24'191.40 169'534.32 

Fonds im Eigenkapital 
Beinhaltet die privatrechtlichen Zweckbindungen von erhobenen 
Anwänderbeiträgen für die noch nicht ausgeführten Deckbeläge an der Talhaus- 
(CHF 36'724.15) und Moosmattstrasse (CHF 13'000.00). 

Vorfinanzierungen 
Beinhalten die Vorfinanzierungen der neuen Mehrzweckhalle Dorf und den Ersatz 
des Garderobengebäudes Brühl. Einlagen in die Vorfinanzierung sind bis in das 
Jahr der Inbetriebnahme der Investition möglich. Dies aber nur im Umfang des 
Ertragsüberschusses (Gewinn) der Jahresrechnung. Die Vorfinanzierungen sind 
im Jahr nach Inbetriebnahme analog der Laufzeit der Abschreibungen (Gebäude: 
30 Jahre) aufzulösen. Dies entspricht bei der Mehrzweckhalle Dorf einem 
jährlichen Abgang von CHF 266'670.00 und beim Garderobengebäude Brühl von 
CHF 98'250.00. Die vorgeschlagene Gewinnverwendung führt zu einer Erhöhung 
der Vorfinanzierung um CHF 1'080'000.00. 
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Finanzpolitische Reserven 
Es erfolgt im Jahr 2022 keine Einlage in die finanzpolitischen Reserven. 

Bilanzüberschuss 
Der Bilanzüberschuss steigt aufgrund der Zuweisung des Gewinns von CHF 
564.97 entsprechend an. 

Antrag des Gemeinderates: 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 
2022 mit einem Gewinn von CHF 1'080’564.97 zu genehmigen. 

Gewinnverwendung: 
Einlage in die Vorfinanzierung Friedhof CHF 350'000.00 
Einlage in die Vorfinanzierung Kreisel Gewerbestrasse CHF 730'000.00 
Einlage des Gewinns in das Eigenkapital CHF 564.97  

Die vollständige Jahresrechnung 2022 mit den detaillierten Erläuterungen zu den 
abweichenden Konten kann telefonisch unter der Nummer 061 935 90 90 oder 
061 935 90 92 (Finanzverwalter Martin Glatt) bestellt oder auf der Homepage der 
Gemeinde eingesehen werden 
(https://www.bubendorf.swiss/Verwaltung/Jahresrechnung&Budget). Martin 
Glatt ist auch gerne bereit, weitere Erläuterungen telefonisch oder mündlich zu 
erteilen. 

Vorfinanzierungen Stand Einlage Abgang Stand 

01.01.2022 2022 2022 31.12.2022

Mehrzweckhalle Dorf 6’933’320.00 266’670.00 6’666’650.00

Garderobengebäude Brühl 2’849’254.25 98’250.00 2’751’004.25

Friedhof 0.00 350’000.00 350’000.00

Kreisel 0.00 730’000.00 730’000.00

Total Vorfinanzierungen 9’782’574.25 1’080’000.00 364’920.00 10’497’654.25

https://www.bubendorf.swiss/Verwaltung/Jahresrechnung


RPK
Rechnungs-Prüfungs-Kommission, Bubendorf

Bubendorf , 13. Mai 2023

An den Gemeinderat der
Einwohnergemeinde Bubendorf
zu Handen der Gemeindeversammlung
4416 Bubendorf

Bericht der RPK an die Versammlung der Einwohnergemeinde Bubendorf
Prüfung der Jahresrechnung 2022 der Einwohnergemeinde

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Als Prüfstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung 2022 (lnvestitions- und
Erfolgsrechnung) der Einwohnergemeinde, für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene
Rechnungsjahr geprüft, im Sinne der gesetzlichen Vorschriften, namentlich dem
Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden, Ausgabe 1. Juni 2014 (HRM2) und
der Verordnung über den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der Gemeinden
(Gemei nderech n u n gsverord n u ng) v om 1 4.02.201 2.

Unsere Prüfung erfolgte nach anerkannten Prüfgrundsätzen, wonach eine Prüfung so zu
planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit
angemessener Sicherheit erkannt werden. Ferner beurteilten wir die Anwendung der
massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide
sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Dabei stützen wir uns auch auf
die Prüfresultate der von uns beauftragten Revisionsstelle BASEL FINANZ AG, Basel.

Aufgrund dieser Prüfungen stellen wir fest, dass die Buchführung und die Jahresrechnung
dem Gesetz entsprechen.

Die RPK empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung der Einwohnergemeinde mit den
Regiebetrieben zu genehmigen.

RPK BUBENDORF

Ekrem Hysenaj
Präsident !

Christo
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